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Der Beitrag multinationaler Unternehmen zum deutschen 
Steueraufkommen

Tobias Hentze, Juni 2015

Multinationale Unternehmen unterliegen der Besteuerung in verschiedenen 
Ländern. Vor dem Hintergrund des internationalen Steuerwettbewerbs öffnen 
sich dadurch Wege der Steueroptimierung. Nationalstaaten sehen deshalb ihre 
Steuereinnahmen in Gefahr. Für das deutsche Steueraufkommen sind internati-
onal aufgestellte Unternehmen jedoch positiv zu bewerten. Sie tragen trotz der 
Möglichkeiten zur Gewinnverlagerung wesentlich zum Steueraufkommen in 
Deutschland bei. 

Stichwörter: Steuerwettbewerb, Gewinnverlagerung, Verrechnungspreise

JEL-Klassifikation: H25, H26

Internationale Besteuerung zwischen Wettbewerb und Kooperation

Mit der fortschreitenden Verflechtung der Weltwirtschaft fürchten Staaten zu-
nehmend um ihre Steuereinnahmen. Komplexe Unternehmensstrukturen und 
trickreiche Steuerplanung, so die Vermutung, öffnen Tür und Tor zur Verlagerung 
von Gewinnen. Die Finanzbehörden sehen die Bemessungsgrundlage für die 
Unternehmensbesteuerung in Gefahr und fühlen sich von multinationalen Un-
ternehmen (MNU) übervorteilt. 

Die internationale Struktur eines Konzerns, aber auch die vieler mittelständischer 
Unternehmen machen eine konzernweit abgestimmte Steuerstrategie erforder-
lich. Dabei ergeben sich zwangsläufig Gestaltungsoptionen. Zur Steuerplanung 
ist das Management eines Unternehmens im Interesse der Anteilseigner und 
Mitarbeiter verpflichtet. Gleichzeitig müssen Unternehmen aber auch ihren 
Beitrag zur Finanzierung des Allgemeinwesens leisten. In diesem Kontext ist der 
von der OECD vorgeschlagene Aktionsplan gegen eine Aushöhlung der Steuer-
basis einzuordnen (OECD, 2013a; 2013b).
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In der Literatur ist das Ausmaß von Gewinnverlagerung umstritten, da eine Ab-
schätzung äußerst schwierig ist (Heckemeyer/Spengel, 2009). Deshalb wird im 
Folgenden beleuchtet, welchen Beitrag multinationale Unternehmen zum Steu-
eraufkommen in Deutschland leisten. Sollten MNU tatsächlich auf breiter Front 
ihre Gewinne auf dem Papier verschieben, müssten sie hierzulande relativ wenig 
zum Steueraufkommen beitragen, da sie das Hochsteuerland Deutschland um-
gehen und ihre Gewinne zum Beispiel in die aus Steuersicht paradiesische Ka-
ribik verlagern. Der These folgend müsste ein MNU weniger Steuern in Deutsch-
land zahlen als ein hinsichtlich Umsatz und Kosten identisches nationales Un-
ternehmen, das keine Möglichkeit zur Gewinnverlagerung ins Ausland hat. Bevor 
dieser Frage auf Basis empirischer Daten nachgegangen wird, werden zunächst 
die Instrumente der Steuergestaltung für MNU untersucht.

Instrumente der Steuergestaltung für MNU

Die OECD hat den Kampf gegen Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) auf die 
politische Agenda gesetzt (OECD, 2013a). Der dazugehörige Aktionsplan besteht 
aus 15 Maßnahmen, durch die MNU besonders zu mehr Transparenz bei der 
Darlegung von Steuerfragen verpflichtet werden und ein stärkerer Informations-
austausch zwischen nationalen Finanzverwaltungen ermöglicht werden soll 
(OECD, 2013b). Die EU und die G20-Staaten haben diese Initiative zu mehr in-
ternationaler Kooperation in Steuerfragen aufgegriffen. Beispielsweise müssen 
innerhalb der EU die in die Kritik geratenen Tax Rulings, das heißt individuelle 
Steuervereinbarungen zwischen Fiskus und Unternehmen, in Zukunft von den 
nationalen Finanzbehörden an die Europäische Kommission gemeldet und ver-
öffentlicht werden.

Diese Regulierungsmaßnahme zeigt gleichzeitig die Intensität des herrschenden 
Steuerwettbewerbs. Länder senken in der Folge die Unternehmenssteuersätze 
und verbreitern die Bemessungsgrundlage nach dem Prinzip „rate-cutting,  
base-broadening“ (Devereux et al., 2002, 452; Finke et al., 2013). Auch das Ein-
richten sogenannter Patentboxen in Irland, den Niederlanden oder Luxemburg 
ist ein Beleg für den herrschenden Steuerwettbewerb. Dadurch werden steuer-
liche Anreize gesetzt, Patente und Markenrechte in diesen Ländern registrieren 
zu lassen (Ault et al., 2014, 276). In Deutschland existiert bislang keine Patent-
box.
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Vielmehr hat die deutsche Politik in den vergangenen Jahren verschiedene Ge-
setzesinitiativen auf den Weg gebracht, um steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten 
für MNU einzudämmen: Die Einführung von Regeln für die Ermittlung von Ver-
rechnungspreisen für Waren, Dienstleistungen und immaterielle Vermögensge-
genstände bei grenzüberschreitenden Transaktionen (§1 AStG in Verbindung mit 
§ 90 AO) gehört genauso dazu wie die Etablierung einer Zinsschranke (§ 4h EStG) 
gegen eine Unterkapitalisierung deutscher Gesellschaften.

So folgt auch Deutschland dem Trend einer breiteren Bemessungsgrundlage bei 
geringeren Steuersätzen, da parallel der bundeseinheitliche Körperschaftsteu-
ersatz gesenkt wurde (Brügelmann, 2014, 2). Der von Städten und Gemeinden 
festgelegte Gewerbesteuerhebesatz variiert je nach Standort, er blieb im Durch-
schnitt der vergangenen 20 Jahre jedoch weitgehend auf konstantem Niveau.

Das Spannungsfeld von Kooperation und Wettbewerb in der internationalen 
Steuerpolitik spricht dafür, dass steuerliche Gewinnverlagerung als relevantes 
Phänomen der globalisierten Wirtschaft erachtet wird. Als Mittel der Wahl zur 
internationalen Steuerplanung stehen MNU maßgeblich zwei Instrumente zur 
Verfügung: die Entscheidung über die Kapitalisierung einer Gesellschaft und die 
Bestimmung von Verrechnungspreisen. 

Verrechnungspreise

Grundsätzlich sollten Verrechnungspreise die Wertschöpfungsbeiträge innerhalb 
eines Konzerns widerspiegeln (Elitzer/Mintz, 1996). Multinationale Unternehmen 
können jedoch mittels davon abweichender Preisbestimmung für konzerninter-
ne Transaktionen zu versteuerndes Einkommen zwischen Ländern transferieren, 
also Preise höher oder geringer setzen, als es ihrem ökonomischen Wertschöp-
fungsbeitrag entspricht (Fuest et al., 2005). Als Vehikel werden im Rahmen der 
Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Konzerngesellschaften alle Arten von 
Transaktionen genutzt, also Waren und Dienstleistungen, aber gleichzeitig auch 
immaterielle Vermögensgegenstände wie Patente oder Lizenzen sowie Finanz-
beziehungen in Form von Darlehen oder Cash Pools.

Um willkürliche Preisfestsetzung zu verhindern, basiert die Suche nach einem 
angemessenen Verrechnungspreis auf dem „arm’s length principle“ (ins Deutsche 
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übersetzt: Fremdvergleichsgrundsatz). Demnach sind für Leistungen innerhalb 
eines Unternehmens Preise anzusetzen wie zwischen fremden Dritten üblich 
(OECD, 2010, 31). Für die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes hat die 
OECD drei Standardmethoden – Preisvergleichsmethode, Kostenaufschlagsme-
thode, Wiederverkaufspreismethode – definiert, die sich auch im deutschen 
Außensteuergesetz wiederfinden (§1 Abs. 3 AStG). Zudem konkretisiert der 
deutsche Gesetzgeber eine aus der Abgabenordnung (§90 Abs. 3 AO) hervorge-
hende Mitwirkungspflicht in der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung 
(BMF, 2003). Durch diese Dokumentationspflicht wird den international operie-
renden Unternehmen mit Sitz in Deutschland, aber auch ausländischen Konzer-
nen mit deutschen Tochtergesellschaften eine bürokratische Hürde auferlegt. 
Seit 2008 wird die Regulierung in Deutschland zusätzlich durch die Funktions-
verlagerungsverordnung (BMF, 2008) verschärft. Danach müssen MNU im Rahmen 
einer Restrukturierung zum Beispiel die zu erwartenden Gewinne einer ins 
Ausland verlagerten Produktionsstätte als Barwert in Deutschland versteuern.

In der Praxis ist das Prinzip des Fremdvergleichsgrundsatzes schwierig zu wah-
ren, weil Transaktionen und ihre Rahmenbedingungen oftmals individuell sind 
und somit keine bekannten Marktpreise vorliegen (Desai et al., 2006). Letztlich 
bestehen bei allen Methoden Ermessensspielräume, sodass es zwischen Unter-
nehmen und Finanzbehörden im Rahmen einer Betriebsprüfung zu Konflikten 
bezüglich der korrekten Anwendung kommen kann. Dabei zeigen Betriebsprüfer 
oftmals opportunistisches Verhalten: Fallen die Gewinne eines Unternehmens 
als steuerliche Bemessungsgrundlage aus ihrer Sicht zu gering aus, fordert die 
Betriebsprüfung eine Anpassung des Gewinns. Im umgekehrten Fall, also bei 
relativ hohen Gewinnen eines Unternehmens, wird dagegen keine Reduktion der 
Steuerlast in Erwägung gezogen.

Diese Problematik kann durch ein sogenanntes bilaterales Advance Pricing 
Agreement (APA), eine zeitlich befristete Vereinbarung zwischen einem Steuer-
pflichtigen und mindestens zwei nationalen Steuerbehörden, umgangen werden 
(BMF, 2006). Sofern ein MNU eine solche Vereinbarung beantragt, müssen sich 
die beiden jeweiligen Steuerbehörden über die Angemessenheit der Gewinn-
margen innerhalb der Wertschöpfungskette verständigen. Für den Steuerpflich-
tigen ergibt sich daraus Planungssicherheit, da die als angemessen erachtete 
Marge im Vorfeld zumindest als Bandbreite festgelegt wird. Durch ein APA ver-
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schiebt sich der Konflikt zwischen den Steuerpflichtigen und der Steuerbehörde 
hin zur Ebene der beiden beteiligten Steuerbehörden.

Unterkapitalisierung

Unterkapitalisierung (Thin Capitalization) bezeichnet eine Möglichkeit der Ge-
winnverlagerung für MNU durch Veränderung der internen Finanzierungsstruk-
tur. Ein MNU mit Sitz in einem Hochsteuerland nimmt dabei zum Beispiel einen 
Kredit bei einer Tochtergesellschaft in einem Niedrigsteuerland auf und kann 
die Zinsaufwendungen von der Steuerbemessungsgrundlage im Hochsteuerland 
abziehen. Die Zinseinkünfte der Tochtergesellschaft für die Bereitstellung des 
Kredits unterliegen damit der geringen Besteuerung in dem Niedrigsteuerland.

In der Praxis beschränkt der Fiskus die steuerliche Abzugsfähigkeit von Fremd-
kapitalzinsen durch die sogenannte Zinsschranke. In Deutschland wurde die 
Zinsschranke im Jahr 2007 eingeführt, indem die Obergrenze für die steuerliche 
Abziehbarkeit von Nettozinsaufwendungen als Betriebsausgabe auf 30 Prozent 
des EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) festgesetzt wurde. 
Im internationalen Vergleich fällt die Zinsschranke in Deutschland damit eher 
restriktiv aus.

Wachsende Unternehmenssteuern in Deutschland

Angesichts einer Vielzahl von international aufgestellten und handelsstarken 
Unternehmen in Deutschland treibt die Politik die Sorge um, dass das Gewinn-
volumen für Deutschland zu klein ausfällt, da MNU ihre globalen Kapitalver-
flechtungen zur Verlagerung von Gewinnen aus Deutschland heraus nutzen. 
Deutsche Unternehmen halten insgesamt rund 35.000 Tochtergesellschaften im 
Ausland. Umgekehrt werden etwa 15.000 Unternehmen in Deutschland von 
ausländischen Kapitalgebern kontrolliert (Deutsche Bundesbank, 2014).

Eine Auswertung der Gewerbe- und Körperschaftsteuereinnahmen der vergange-
nen Jahre zeigt jedoch, dass trotz der theoretischen Möglichkeiten zur Gewinn-
verlagerung das Unternehmenssteueraufkommen eher wächst (Abbildung 1). 
Die Rückgänge in den Jahren 2001 bis 2003 sind dem Absenken des Körper-
schaftsteuersatzes geschuldet, während Einbußen in den Jahren 2008 und 2009
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vor allem durch die konjunkturellen Krisen und den entsprechenden Gewinn-
rückgängen bedingt waren.

Auch wenn die Unternehmenssteuereinnahmen seit 2010 insgesamt wachsen, 
lässt Abbildung 1 keine Rückschlüsse auf die Rolle von MNU zu. Dies führt zu 
der Frage, ob MNU gemäß ihrer Wertschöpfung in Deutschland Steuern zahlen. 
Im Kern geht es darum, ob dem deutschen Staat durch MNU Nachteile entstehen, 
das heißt, ob die Globalisierung und die daraus folgende internationale Expan-
sion von Unternehmen die steuerliche Basis des deutschen Staates gefährden. 
Ziel der Analyse ist daher eine Antwort auf die Frage, wie das Wirken von MNU 
mit dem Unternehmenssteueraufkommen zusammenhängt.

Datengrundlage für die empirische Analyse

Ausgangspunkt ist eine Studie von Becker und Fuest (2010), die für den Zeitraum 
1970 bis 2005 den Einfluss von Internationalität auf das Steueraufkommen 
untersuchen. Dieser Ansatz wird im Folgenden für die Jahre 1995 bis 2012 im 
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Grundsatz repliziert. Ein Beweggrund dafür ist, dass die Regulierung von MNU 
in Deutschland im Jahr 2003 mit Einführung der Verrechnungspreisdokumenta-
tionspflicht einen wesentlichen Einschnitt erfahren hat, gefolgt von Verschär-
fungen wie Zinsschranke und Funktionsverlagerungsverordnung. Gleichwohl 
lässt sich die Wirkung der Regulierungsmaßnahmen nicht treffsicher datieren, 
da sich diese erst im Lauf der Jahre entfaltet.

Als zentrale Variablen fungieren das Steueraufkommen, der Steuersatz, der Un-
ternehmenserfolg und die Internationalität von Unternehmen. Pro Jahr ergibt 
sich für jedes Bundesland ein Datenpunkt, sodass das resultierende Panel aus 
288 Beobachtungen besteht (16 Bundesländer und 18 Jahre). Für das Steuerauf-
kommen (abhängige Variable) werden ausschließlich die Gewerbesteuereinnah-
men betrachtet, da diese von Kapital- und Personengesellschaften gezahlt 
werden, während die Körperschaftsteuer ausschließlich von Kapitalgesellschaf-
ten zu entrichten ist. Als Konsequenz wird der Hebesatz der Gewerbesteuer als 
relevanter Steuersatz berücksichtigt. Aus den einzelnen Hebesätzen je Gemein-
de wird für jedes Bundesland ein Durchschnittssatz ermittelt. Ein höherer Steu-
ersatz führt unter sonst gleichen Bedingungen zu mehr Steuereinnahmen.

Für den Unternehmenserfolg, ein entscheidender Positivfaktor für die Höhe der 
Steuereinnahmen, wird eine Variable gesucht, die den unternehmerischen Erfolg 
abbildet, bevor steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten zum Tragen kommen, also, 
bevor sich der zu versteuernde Gewinn als Bemessungsgrundlage ergibt. Hin-
tergrund ist die Überlegung, dass für MNU unterstellt wird, Buchgewinne aus 
Deutschland heraus in Niedrigsteuerländer zu verlagern. Dies bedeutet, dass das 
zu versteuernde Einkommen des Unternehmens in Deutschland nicht dem Wert-
schöpfungsbeitrag entspricht. Daher soll die hier verwendete Variable für den 
Unternehmenserfolg eher den angesichts des Wertschöpfungsbeitrags ange-
messenen Gewinn reflektieren. Konkret wird zu diesem Zweck die Bruttowert-
schöpfung abzüglich der Arbeitnehmerentgelte betrachtet. Die daraus folgende 
ökonomische Kennzahl – hier als Bruttogewinn definiert – unterscheidet sich 
von dem zu versteuerndem Einkommen durch die noch nicht erfolgte Berück-
sichtigung von Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen (Statistisches Bundes-
amt, 2007). Die zentrale Annahme ist nun, dass MNU diese Instrumente stärker 
nutzen können als nationale Unternehmen, um einen geringeren Anteil des 
Bruttogewinns tatsächlich versteuern zu müssen. Allerdings werden aus der 
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Differenz von Bruttogewinn und zu versteuerndem Gewinn nicht alle Formen 
der Gewinnverlagerung erfasst. Insbesondere Gewinnverlagerungen mittels 
Verrechnungspreisgestaltung für Waren, Dienstleistungen und Lizenzen bleiben 
außen vor. Der Effekt dieser Instrumente beeinflusst bereits den Bruttogewinn. 
Aus Gründen der Datenverfügbarkeit können diese Aspekte nicht analysiert 
werden.

Der Internationalisierungsgrad wird anhand von zwei Variablen berücksichtigt. 
Zum einen wird die Summe aus jährlichen Exporten und Importen (Außenhan-
del) eines Bundeslandes ermittelt. Zum anderen wird die Summe des Bestands 
deutscher Direktinvestitionen im Ausland und ausländischer Direktinvestitionen 
im Inland (Foreign Direct Investment – FDI) eines Bundeslandes berechnet. 
Sofern die Unterstellung zutrifft, dass MNU mehr Möglichkeiten zur Gewinnver-
lagerung haben und diese auch nutzen, müsste der Zusammenhang zwischen 
Internationalität und Steuereinnahmen negativ sein. Zusätzlich werden das 
nominale BIP als Indikator für die Wirtschaftskraft eines Bundeslandes und das 
nominale BIP pro Kopf als Indikator für das Wohlstandsniveau eines Bundeslandes 
berücksichtigt. Von beiden Variablen wird grundsätzlich ein positiver Zusam-
menhang mit den Steuereinnahmen erwartet.

Das Steueraufkommen weist mit den Variablen Bruttogewinn, Außenhandel, FDI 
und BIP  einen stark positiven Zusammenhang auf.  Der Korrelationskoeffizien t

http://link.iwkoeln.de/iw-trends15-02-03-02
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Deskriptive Statistik
Angaben in Prozent des BIP; Steuersatz in Prozent; Angaben für den Zeitraum 1995 bis 2012

Anzahl der Beobachtungen für alle Größen: 288.  
Quellen: Deutsche Bundesbank; Statistisches Bundesamt;  
Institut der deutschen Wirtschaft Köln  

Tabelle 1

Durchschnitt 1,2 3,8 37,4 33,2 48,3

Standardabweichung 0,4 0,4 3,4 32,6 24,3

Minimum 0,4 2,9 27,9 0,7 8,1

Maximum 2,4 4,7 46,7 137,3 126,5

Anzahl Beobachtungen 288 288 288 288 288

Gewerbe-
steuer-
aufkommen

Gewerbe-
steuer-
hebesatz

Brutto-
gewinn FDI Außen-

handel
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(r) beträgt jeweils mindestens 0,93. Das BIP pro Kopf weist dagegen nur einen 
leicht positiven Zusammenhang mit dem Steueraufkommen auf (r = 0,53). Ein 
Zusammenhang mit dem Hebesatz besteht dagegen kaum (r = 0,32).

Die deskriptive Statistik weist aus, dass der Anteil des Gewerbesteueraufkommens 
am BIP auf Bundesländerebene im Zeitraum 1995 bis 2012 je nach Jahr zwischen 
0,4 und 2,4 Prozent liegt (Tabelle 1). Der Gewerbesteuerhebesatz variiert je nach 
Jahr und Bundesland zwischen 2,9 und 4,7 Prozent. Die Unternehmensgewinne 
(Bruttogewinne) machen im Durchschnitt gut ein Drittel des BIP aus. Die Anteils-
werte für FDI und Außenhandel am BIP liegen teilweise bei Werten von mehr 
als 100 Prozent. Die FDI-Daten stammen von der Deutschen Bundesbank, alle 
anderen Angaben vom Statistischen Bundesamt.

Hoher Internationalisierungsgrad stärkt das Steueraufkommen

Zur Beantwortung der Frage, ob von MNU eine Gefahr für die deutsche Steuer-
basis ausgeht oder diese vielmehr das Fundament stärken, erfolgt auf Bundes-

http://link.iwkoeln.de/iw-trends15-02-03-03
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länderebene ein Vergleich des Internationalisierungsgrads (gemessen als Au
ßenhandel plus FDI in Prozent des BIP) mit dem Steueraufkommen (Gewerbe
steuereinnahmen in Prozent des BIP). Abbildung 2 zeigt, ob ein höherer Grad der 
Internationalisierung in Form von Außenhandel und ausländischen Direktinves
titionen mit mehr oder weniger Unternehmenssteuereinnahmen einhergeht. Zur 
Glättung von Ausreißern und zur Einbeziehung der dargelegten Regulierungs
maßnahmen in Deutschland wird der Durchschnitt für den Zeitraum 2004 bis 
2012 dargestellt.

Die Trendlinie unterstreicht den positiven Zusammenhang zwischen Internati
onalität der Unternehmen und Steuereinnahmen. Dieser Trend zeigt sich im 
Übrigen auch, wenn ausschließlich FDI als Indikator für die Internationalisierung 
betrachtet werden. Demnach stehen aus steuerlicher Sicht besonders die Bun
desländer gut da, die gemessen an ihrer Wirtschaftskraft zu einem hohen Grad 
international agierende Unternehmen beheimaten. Dazu zählt neben den Flä
chenländern Hessen, NordrheinWestfalen, Bayern und BadenWürttemberg vor 
allem auch der Stadtstaat Hamburg. Die ostdeutschen Bundesländer einschließ
lich Berlin fallen dagegen bei beiden Kennzahlen deutlich ab.

International agierende Unternehmen leisten demnach einen wesentlichen 
Beitrag zur Finanzierung des deutschen Staates. Würde Steueroptimierung zu 
einer weitgehenden Gewinnverlagerung in Niedrigsteuerländer und Steueroasen 
führen, wäre der Zusammenhang zwischen Internationalität und Steueraufkom
men tendenziell negativ. Allerdings sind bei der Interpretation zwei Einschrän
kungen anzumerken:

■■ Zum einen können andere, nicht in die Abbildung eingehende Faktoren, wie 
der Unternehmenserfolg, entscheidend für die positive Korrelation sein. Um 
einen möglichen Effekt des Unternehmenserfolgs zu berücksichtigen, wird in 
der Regressionsanalyse dieser als eigenständige Variable einbezogen.

■■ Zum anderen bedeuten die Ergebnisse im Umkehrschluss nicht, dass steuer
liche Gewinnverlagerung von MNU nicht stattfindet. Der Zusammenhang 
zwischen Internationalisierungsgrad der Unternehmen und Steuereinnahmen 
könnte zum Beispiel noch stärker ausfallen, wenn es eine steuerliche Gewinn
verlagerung nicht gäbe.
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Erfolg multinationaler Unternehmen begünstigt Steuereinnahmen

Ausgehend von Abbildung 2 wird der Zusammenhang zwischen Internationali-
sierungsgrad und Steuereinnahmen mittels einer multiplen Regressionsanalyse 
genauer untersucht und zerlegt. In das Schätzmodell finden die Bruttogewinne, 
der Gewerbesteuerhebesatz, der Außenhandel, die FDI-Bestände, das BIP und 
das BIP pro Kopf als erklärende Variablen Eingang, wobei alle Variablen in loga-
rithmierter Form verwendet werden (Tabelle 2). Dadurch lassen sich die Koeffi-
zienten als Elastizitäten interpretieren. Zusätzlich werden Zeiteffekte berück-
sichtigt. Tests weisen für alle Regressionen eine statistische Relevanz der zeit-
lichen Komponente aus. Als Schätzverfahren fungieren Ordinary Least Squares 
(OLS) und Fixed Effects (FE). Gemäß dem Hausman-Test würde das Random 
Effects-Modell zu verzerrten Schätzern führen.

http://link.iwkoeln.de/iw-trends15-02-03-04
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Regressionsanalyse   

Anzahl der Beobachtungen für alle Modelle: 288 (16 Bundesländer x 18 Jahre).
Quellen: Deutsche Bundesbank; Statistisches Bundesamt;   
Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Tabelle 2

Variable

Außenhandel
 0,2107*** 0,4116*** 0,1986*** 0,3623*** 0,1927*** 0,2818***

 0,0171 0,0553 0,0171 0,0758 0,0193 0,0619

FDI
 0,0591*** 0,0073 0,0506*** 0,0226 0,0447*** 0,0211

 0,0085 0,0250 0,0089 0,0296 0,0104 0,0236

Bruttogewinn
 0,8104*** 0,9641*** 1,1529*** 1,2818*** 1,1180*** 0,9488***

 0,0189 0,1122 0,0899 0,2181 0,0953 0,2982

Gewerbesteuer- 0,3769*** –0,1277 0,3655*** –0,2798 0,3317*** –0,2677
hebesatz 0,0549 0,2437 0,0544 0,2833 0,0677 0,2396

BIP
   –0,3202*** –0,8528* –0,2718*** –1,4062***

   0,0833 0,4745 0,0959 0,3601

BIP pro Kopf
     0,0469 1,3505**

     0,0545 0,5553

R2 adjusted 0,9931  0,9934  0,9934 

R2 within  0,9389  0,9404  0,9455

Schätzmodelle
OLS1 FE1 OLS2 FE2 OLS3 FE3

Ordinary Least Squares (OLS) und Fixed Effects Modell (FE); obere Werte: Koeffizienten
mit Signifikanzniveau; untere Werte: Standardfehler

http://link.iwkoeln.de/iw-trends15-02-03-04
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Erwartungsgemäß zeigt der Unternehmenserfolg einen starken und statistisch 
signifikanten Zusammenhang mit dem Steueraufkommen: Je höher die Brutto-
gewinne ausgewiesen werden, umso mehr Steuern sind zu entrichten. Dieses 
Ergebnis ist für alle sechs Varianten des Schätzmodells konsistent und damit 
sehr robust. Der Koeffizient für den Gewerbesteuerhebesatz weist dagegen nur 
in den drei Versionen des OLS-Modells eine statistische Signifikanz auf. Der 
Koeffizient zeigt an, dass ein höherer Steuersatz mit höheren Steuereinnahmen 
einhergeht. Im FE-Modell kann die Variable keinen Erklärungsbeitrag zur Höhe 
des Steueraufkommens leisten. Dies kann daran liegen, dass Variationen des 
Steuersatzes im Zeitverlauf eher selten und zudem in kaum merklichem Ausmaß 
erfolgen. Fixe Effekte messen ausschließlich, welcher Effekt sich bei der abhän-
gigen Variablen einstellt, wenn sich die unabhängige Variable verändert. Im 
OLS-Modell wird dagegen untersucht, wie das Niveau einer unabhängigen Va-
riablen auf die abhängige Variable wirkt, das heißt, ein hoher Hebesatz geht 
unter Berücksichtigung der weiteren Determinanten mit einem hohen Steuer-
aufkommen einher.

Die Bestimmungsfaktoren BIP und BIP pro Kopf dienen primär als Kontrollvari-
ablen. Grundsätzlich ist zwar von einem positiven Zusammenhang zwischen der 
ökonomischen Größe und dem Wohlstandsniveau eines Bundeslandes mit dem 
Steueraufkommen auszugehen. Möglicherweise wird dieser Zusammenhang 
jedoch von den weiteren Determinanten, insbesondere der Gewinngröße, über-
lagert oder durch Multikollinearität verzerrt.

Der Grad der Internationalisierung der Unternehmen eines Bundeslandes wird 
durch zwei Variablen abgebildet: durch die Summe des Bestands an ausländischen 
Direktinvestitionen in Deutschland und der deutschen Direktinvestitionen im 
Ausland (FDI) sowie die Summe aus Exporten und Importen eines Jahres (Au-
ßenhandel). Die Verwendung einer Bestands- und einer Stromgröße soll dabei 
die Aussagekraft der Ergebnisse erhöhen, da sowohl das Niveau (Bestandsgröße) 
als auch die Dynamik (Stromgröße) der Internationalisierung berücksichtigt 
werden. Es zeigt sich, dass in Bundesländern, in denen Unternehmen viele Be-
rührungspunkte mit dem Ausland haben, die Steuereinnahmen unter Berück-
sichtigung der weiteren Faktoren höher sind als in Bundesländern, deren Unter-
nehmerschaft hauptsächlich national agiert und die gleichzeitig verhältnismäßig 
wenig im Blickpunkt ausländischer Unternehmen als möglicher Standort stehen.

54



IW-Trends 2. 2015 
Unternehmenssteuern

IW-Trends 2. 2015 
Unternehmenssteuern

Demnach fallen bei einer Steigerung des Außenhandelsvolumens um 1 Prozent 
die Gewerbesteuereinnahmen um 0,2 Prozent bis 0,4 Prozent höher aus. Für 
internationale Direktinvestitionen ist der ökonomische Effekt schwächer. Eine 
Intensivierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen in Form des FDI-Be-
stands um 1 Prozent geht einher mit einem Plus der Gewerbesteuereinnahmen 
zwischen 0,01 Prozent und 0,06 Prozent. Gleichwohl belegt auch dieses Ergeb-
nis die Vorteilhaftigkeit international aufgestellter Unternehmen für das deutsche 
Steueraufkommen. Während im OLS-Modell die Koeffizienten beider Variablen 
– Außenhandel und FDI – auf einen statistisch signifikanten, positiven Zusam-
menhang mit dem Steueraufkommen hinweisen, verliert der Koeffizient für FDI 
im FE-Modell seine statistische Signifikanz (FE 1–3). Eine Erklärung hierfür kann 
– ähnlich wie beim Hebesatz – die im Zeitverlauf eher geringe Veränderungsra-
te der Bestandsgrößen sein.

Robustheitsanalyse bestätigt den positiven Beitrag von MNU

Ein weiterer Grund für die statistisch weniger robusten Ergebnisse des FDI-Ko-
effizienten im FE-Modell kann die Interaktion mit der Variablen für Außenhandel 
sein (r = 0,92). Als Robustheitstest werden daher die beiden Variablen Außen-
handel und FDI separat in die Schätzung eingesetzt, wobei für FDI der gesamte 
Bestand („inward plus outward“) und ausschließlich der Bestand deutscher Di-
rektinvestitionen im Ausland (Outward FDI) betrachtet werden (Tabelle 3). 
Hintergrund für die Fokussierung auf FDI ist, dass Gewinnverlagerung grund-
sätzlich erst bei bestehenden Konzerngesellschaften im Ausland möglich ist.

Alle genannten Varianten bestätigen die bisherigen Ergebnisse: Bundesländer, 
in denen die Unternehmen ihre wirtschaftliche Verflechtung mit dem Ausland 
via Handel (OLS4 und FE4) oder FDI (OLS5, FE5, OLS6, FE6) intensivieren, weisen 
höhere Steuereinnahmen auf. Dabei spiegelt der Koeffizient für FDI zum Teil 
einen leicht stärkeren Zusammenhang mit den Steuereinnahmen wider, als wenn 
zusätzlich der Außenhandel berücksichtigt wird. Sofern die Summe aus Gewer-
be- und Körperschaftsteuern als abhängige Variable betrachtet wird, verändert 
das die Kernaussage der Analyse im Übrigen nicht.
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http://link.iwkoeln.de/iw-trends15-02-03-05

Schlussfolgerung und Ausblick

In den Bundesländern mit hohen Unternehmensgewinnen fällt das Aufkommen 
aus Unternehmenssteuern höher aus. Ebenso nachvollziehbar ist die Überlegung, 
dass bei gegebenem Gewinnvolumen ein höherer Steuersatz zu einem höheren 
Aufkommen führt. Die entscheidenden Bestimmungsfaktoren Handelsvolumen 
und FDI zeigen ebenfalls einen positiven Zusammenhang mit dem Steuerauf-
kommen, der sich im Schätzmodell weitgehend als statistisch signifikant erweist. 
Dies lässt wesentliche Schlüsse vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion 
zur Steuergestaltung großer Unternehmen zu. Aus makroökonomischer Sicht 
tragen international operierende Unternehmen demnach – bei gleichem Brut-
togewinn – nicht weniger zum Steueraufkommen bei als rein national agieren-
de Unternehmen. Der Fiskus sollte daher Unternehmen wertschätzen, die auf 
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Robustheitsanalyse

Anzahl der Beobachtungen für alle Modelle: 288 (16 Bundesländer x 18 Jahre).
Quellen: Deutsche Bundesbank; Statistisches Bundesamt

Tabelle 3

Variable

Außenhandel
 0,2174*** 0,3759***    

 0,0181 0,0598    

FDI
   0,0781*** 0,0861**  

   0,0106 0,0301  

Outward FDI
     0,0610*** 0,0326***

     0,0063 0,0077

Bruttogewinn
 1,3346*** 1,2308*** 1,5658*** 2,2335*** 1,6993*** 2,2412***

 0,0850 0,1807 0,1255 0,1799 0,1083 0,1847

Gewerbesteuer- 0,4684*** –0,2518 0,6559*** –0,5166*** 0,6149*** –0,4248***
hebesatz 0,0646 0,2622 0,0656 0,1994 0,0639 0,1734

BIP
 –0,4396*** –0,7480* –0,5695*** –2,4342*** –0,7007*** –2,3301***

 0,0812 0,4202 0,1162 0,4166 0,1037 0,4277

R2 adjusted 0,9926  0,9889  0,9904 

R2 within  0,9401  0,9194  0,9194

Schätzmodelle
OLS4 FE4 OLS5 FE5 OLS6 FE6

Ordinary Least Squares (OLS) und Fixed Effects Modell (FE); obere Werte: Koeffizienten
mit Signifikanzniveau; untere Werte: Standardfehler

http://link.iwkoeln.de/iw-trends15-02-03-05
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den internationalen Märkten Erfolge erzielen, da diese ein Garant für das deut-
sche Steueraufkommen sind.

Im Umkehrschluss ist damit nicht gesagt, dass Steuerplanung in Form von Un-
terkapitalisierung oder Verrechnungspreisgestaltung nicht stattfinden würde. Zu 
dem Umfang dieser Phänomene auf Unternehmensebene lassen die Ergebnisse 
keine Aussage zu. Zinsschranke und Verrechnungspreisregulierung verhindern 
jedoch eine exzessive Steuerplanung zum Nachteil Deutschlands. Allerdings 
sollte die Politik im Blick behalten, dass die daraus wachsende Bürokratie nicht 
Überhand nimmt und zu einer Lähmung der Unternehmen führt. Bedrohlich wird 
es für Unternehmen, wenn pauschale steuerliche Bewertungsvorgaben bei 
Restrukturierungen zu Wettbewerbsnachteilen führen (z. B. Funktionsverlage-
rungsverordnung) oder die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen droht (z. B. 
BEPS-Aktionsplan). Dies würde letztlich auch die staatlichen Steuereinnahmen 
beeinträchtigen.
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